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Dekret über die Erhöhung der Beteiligung des Staats 

Freiburg am Aktienkapital der Gesellschaft Freiburgische 

Verkehrsbetriebe Holding AG 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: – 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV); 

gestützt auf das Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates vom 25. 
November 1994 (FHG); 

nach Einsicht in die Botschaft 2023-DAEC-38 des Staatsrats vom 6. Juli 2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Art.  1 
1 Die Erhöhung der Beteiligung des Staats Freiburg am Aktienkapital der 
Gesellschaft Freiburgische Verkehrsbetriebe Holding AG um 60'000'000 
Franken wird genehmigt. 
2 Der Staatsrat legt die mit der Erhöhung verbundenen Modalitäten fest. 

Art.  2 
1 Bei der Finanzverwaltung wird ein Verpflichtungskredit von 60'000'000 
Franken eröffnet. 
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Art.  3 
1 Die erforderlichen Kredite werden in den Staatsvoranschlag unter der 
Kostenstelle 3775/5540.000 «Wertschriftenkäufe» eingetragen. 
2 Die Erhöhung der Beteiligung wird in der Staatsbilanz aufgeführt und nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates 
abgeschrieben. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Dekret untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum. 

Es tritt mit der Promulgierung in Kraft. 


